
TOP 4.4

Antrag Beitragsordnung

 Initiator*innen: VCP Bundesleitung und VCP Bundesrat (beschlossen am:

30.04.2023)
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Antragstext

Von Zeile 79 bis 90:

§ 5 Beitragsermäßigung aus sozialen Gründen

§ 5 1.Aus glaubhaft gemachten sozialen Gründen kann der ermäßigte Beitrag gewährt

werden. Ein entsprechender Antrag ist bis zum 15. Januar des laufenden Jahres oder

direkt bei der Anmeldung eines neuen Mitgliedes an die VCP-Bundeszentrale zu stellen,

um im laufenden Jahr berücksichtigt werden zu können.

(§ 5 entfällt)

§ 5 2.Soziale Gründe können beispielsweise sein:

Arbeitslosigkeit

Sozialhilfeempfang

Heimunterbringung des Beitragspflichtigen

§ 5 3.Die Gewährung des ermäßigten Beitrags aus sozialen Gründen erfolgt stets für ein

Jahr. Ein Folgeantrag ist stets bis zum 15. Januar zu stellen, um für das laufende Jahr

berücksichtigt zu werden.

Von Zeile 92 bis 97:

§ 6 1.Mitglieder, die aus besonderen Gründen nicht in der Lage sind, ihren Beitrag zu

zahlen, können in Abstimmung mit dem jeweiligen Land von der Beitragszahlung befreit

werden.
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§ 6 2.Die Gewährung einer Beitragsbefreiung aus besonderen Gründen erfolgt stets für

ein Jahrbis maximal drei Jahre. Ein Folgeantrag ist stets bis zum 15. Januar zu stellen,

um für das laufende Jahr berücksichtigt werden zu können.

§ 6 3. Besondere Gründe können beispielsweise sein: a) zu geringes Einkommen b)

Heimunterbringung des Beitragspflichtigen c) spezielle Konzepte von VCP-Gliederungen.

Weitere Gründe sind von der Bundeszentrale zu prüfen und vom Bundesvorstand zu

genehmigen.

Von Zeile 114 bis 115 löschen:

§ 8 2.Mitglieder, die eine Beitragsermäßigung gemäß § 5 erhalten, sind von der

Rechnungsgebühr befreit.

Begründung
Der VCP hat zurzeit einen ermäßigten Beitrag für Familienmitglieder und für

Mitglieder, die aus sozialen Gründen weniger zahlen. Faktisch ist dieser Beitrag der

Familienbeitrag, denn über 95% der Menschen, die diesen Beitrag zahlen, sind

Familienmitglieder.

Die Wenigen, die diesen Beitrag aus sozialen Gründen zahlen, möchten wir aber

keinesfalls durch Veränderungen am ermäßigten Beitrag benachteiligen. Deshalb

wollen wir Ihnen die Beitragsfreiheit ermöglichen, die unsere Ordnung bereits

vorsieht. Deshalb soll der §5 aus der Beitragsordnung gestrichen werden und die

relevanten Punkte in den §6 übernommen werden. Gleichzeitig wollen wir

Menschen, egal aus welchen Gründen sie sich den Beitrag nicht leisten können,

eine VCP Mitgliedschaft zu ermöglichen.

In den Landesversammlungen kam aber auch immer wieder der Punkt auf, dass

auch die, die sich weniger leisten können, doch gerne etwas bezahlen möchten.

Dem steht nichts im Wege. Jedes Mitglied kann auch bei der Beitragsbefreiung für

sich einen Betrag festlegen, den es bezahlen möchte. Wir haben aber auch ein paar

Mitglieder, die über die offene Jugendarbeit Ihren Weg zum VCP gefunden haben,

für die ist eine beitragsfreie Mitgliedschaft weiterhin erforderlich.

In der Beitragsordnung besteht derzeit nur die Möglichkeit, die Befreiung vom

Mitgliedsbeitrag für ein Jahr zu bekommen. Wir würden hier gerne Flexibilität für ein

bis drei Jahre ermöglichen. Die Befreiung kann so vom Vorstand direkt für deren

Seite 2 / 3



ganze Amtszeit beschlossen werden. Dies erleichtert die Aufwände für die

Mitglieder.

Eine weitere Frage in der Antragsdiskussion war, warum möchtet wir die

Abstimmung mit dem Land streichen? Damit wir Menschen, die sich in der

Bundeszentrale für einen Befreiung melden, auch direkt befreit werden können,

ohne das erst eine möglicherweise lange Rückfragekette ins jeweilige Land

gestartet werden muss. Die Länder können aber weiterhin Menschen melden, die

als beitragsbefreit eingestuft werden sollen.
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